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Der Pädagogische Beobachter
IM KANTON ZÜRICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS — BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

ERSCHEINT MONATLICH EINMAL

8. JAHRGANG No. 4. 18. APRIL 1914

INHALT: Zürcher Kunsthaus und Lehrerschaft. — Zur Ausbildung der Zürcher. Sekundarlehrer an der Universität Zürich. (Schluss). —
Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein.

Zürcher Kunsthaus und Lehrerschaft.

Die Kunst verschönert das Leben. Sie hebt uns empor
über die leidigen Sorgen des Alltags und verleiht unserer
Seele neuen Mut, neue Begeisterung. Und wer bedürfte
ihrer mehr in höherem Masse als der Lehrer Sollte er doch
in unserer materialistischen, nur dem Götzen Mammon huldi-
genden Zeit der Hüter einer idealeren Lebensauffassung sein.

Damit die Kunst diese schöne Aufgabe erfüllen könne
«zzzjj «if <Z?z« zz/^««£/zz:/z .$«'«. Am ehesten ist
dies bei der Literatur der Fall. Einige gute Bücher sind
auch für seine kleine Börse erschwinglich, und aus den
Kapitels- und öffentlichen Bibliotheken kann er in reichem
Masse schöpfen. Im weitern müssen die meisten Lehrer
von Berufs wegen sich mit beschäftigen, und deren
Pflege erfordert gewöhnlich nicht allzugrosse Opfer. Ganz
anders liegen die Verhältnisse bei der
Ihre Werke, namentlich solche der Bildhauerei und Malerei,
sind meistens in Sammlungen aufgestellt und gewöhnlich
nur gegen Eintrittsgeld der allgemeinen Besichtigung er-
schlössen. Die eigene Anschaffung von Originalwerken
kommt für die Lehrer schon gar nicht in Frage ; auch Repro-
duktionen sind meistens zu teuer und vermögen in der
Regel nur einen schwachen Begriff von der Schönheit des

Originals zu geben. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin,
dass gerade die grossen Meisterwerke auf die verschiedensten
Galerien Europas verteilt sind, so dass deren Studium kost-
spielige Reisen erfordert.

Für unsere Lehrerschaft wäre es schon ein grosser Ge-
winn, wenn ihr die Zfzzw.fAsT/zzï/.sz' Zän'r/« besser erschlossen
werden könnten. Wohl sind die Ausstellungen und Samm-
lungen des Kunsthauses am Sonntag Nachmittag unentgelt-
lieh geöffnet; aber da herrscht gewöhnlich ein solches Ge-
dränge, dass von einer eingehenden ungestörten Betrachtung
einzelner Werke keine Rede sein kann. Um in deren Sinn
und Geist eindringen zu können, genügt zudem ein ein-
maliges flüchtiges Beschauen nicht; man sollte sie wieder-
holt auf sich wirken lassen. Die Zürcher Sammlung besitzt
ja eine schöne Anzahl von Gemälden aus älterer und neuer
Zeit, die bei wiederholter Betrachtung immer wieder an-
regend wirken. Von hohem Interesse sind auch die jeden
Monat wechselnden zw« z&r

AT««jA Sie sind wohl geeignet, uns einen Begriff
zu geben von den verschiedenartigen Richtungen, die gegen-
wärtig zutage treten und geben ein getreues Abbild von
der Zerrissenheit, den Widersprüchen, dem Tasten und
Suchen nach neuen Ausdrucksmitteln, neuen Sensationen,
neuen Offenbarungen, die unsere Zeit kennzeichnen. Sogar
die allerneueste, «futuristische» Malerei ist insofern lehr-
reich, als sie uns einen guten Begriff von der unbeholfenen,
kindlich-naiven Kunstübung der primitiven Völker zu geben
vermag.

Aus den bisherigen Ausführungen erhellt wohl, dass
der öftere Besuch des Kunsthauses für den Lehrer eine
Fülle von Anregungen und geistigen Genüssen bietet. Des-

halb sollte versucht werden, z-zW

z/at 2« ifrzrzV/«!?«, das ja gewöhnlich 50 Rp.
bis I Fr. beträgt. Durch Eintritt in die Kunstgesellschaft
könnten die Lehrer allerdings sich eine freie Besichtigung
von Sammlungen und Ausstellungen sichern ; aber der hie-
für erforderliche Jahresbeitrag von 20 Fr. wird nur die
wenigsten anlocken.

Als die periodischen Ausstellungen noch in einem pro-
visorischen kleinen Bau gegenüber dem Hotel Baur au Lac
untergebracht waren, Za/fe iZÄrzr/zz'rz'.sr/zz'

Zz«/yzVZ Von dieser Begünstigung wurde der aus-
giebigste Gebrauch gemacht. An den schulfreien Nachmit-
tagen und in den Ferien war man zu jeder Zeit sicher,
ein Trüppchen Lehrer dort anzutreffen. Mit der Eröffnung
des neuen Gebäudes am Heimplatz änderte sich die Sach-
läge, indem die Kunstgesellschaft die bisher gewährte Ver-
günstigung einfach aufhob, mit der Begründung, der Neubau
habe das Budget derart belastet, dass auf eine Erhöhung
der Einnahmen getrachtet werden müsse.

Es ist immer unangenehm, ein bisher gehabtes Recht
zu verlieren. Deshalb machte der Vorstand, des Lehrer-
Vereins Zürich verschiedene Anläufe, um wenigstens an
gewissen Tagen den freien Eintritt zu erlangen. Man an-
erbot sich schliesslich, «Vr «/^'ä'/zr/zcZ
«W« fcÄwtoz sa 2r«/z/?«, wenn die frühere
Vergünstigung wieder hergestellt würde. Aber alle Bemü-
hungen sind bisher ohne Erfolg geblieben. Uns will scheinen,
die Kunstgesellschaft hätte in ihrem eigenen finanziellen
Interesse auf das erwähnte Anerbieten eingehen sollen. Da-
durch hätte sie vom Lehrerverein jaZWörZz"
ZY««zz/zwz<? zu erwarten gehabt, während sie jetzt tatsächlich
nichts bekommt, da unsere Mitglieder eben nur ins Kunst-
haus gehen, wenn der Eintritt frei ist.

Nach all diesen vergeblichen Versuchen glaubte der
Vorstand des Lehrervereins, es würde sich vielleicht emp-
fehlen, die Sache auf eine breitere Grundlage zu stellen
und die ZawA?««/^ CV^zzazja/zazz herbeizuziehen. So fand
denn am 10. Januar die in Nr. 2 des «Pädag. Beobachters»
erwähnte Sitzung zur Besprechung der Sachlage statt. Vom
Referenten des Lehrervereins Zürich wurde betont, dass
selbstverständlich die stadtzürcherischen Mitglieder und die
der Ausgemeinden das grösste Interesse an einer befriedi-
genden Lösung der Angelegenheit hätten. Es würde sich
von Seiten des Kantonalvereins mehr um eine moralische
Unterstützung handeln. Doch wäre es gewiss allen Mit-
gliedern ausserhalb der Stadt Zürich und deren Ausgemeinden
nur angenehm, wenn sie gelegentlich bei Besuchen in der
Hauptstadt das Kunsthaus gegen Bezahlung eines geringen
Eintrittsgeldes besuchen könnten. In der Diskussion wurde
betont, dass das Budget des kantonalen Lehrervereins keine
Belastung zu dem genannten Zwecke vertrage, und dass
immer nur ein kleiner Teil der Landlehrer von der er-
wähnten Begünstigung Gebrauch machen könnte. Da ja
die Landkapitel im Laufe dieses Jahres Gesamtbesuche des
Zürcher Kunsthauses vorgesehen hätten, so sei es am besten,
mit entscheidenden Schritten von Seiten des Kantonalvereins
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zuzuwarten. Man könne dann erst beurteilen, welchen Wert
die Landlehrerschaft auf die genannte Erleichterung lege.

Deshalb wäre es zurzeit sehr erwünscht, wenn die an
der Sache interessierten Lehrer im » Päd. Beobachter » ihre
Meinung äusserten. Für die in der Stadt Zürich und den
Ausgemeinden wohnenden
ZarztA wäre wohl der freie Eintritt ins Kunsthaus zu er-
streben. ZEz-f wâVZf «a/äV/ztZ

owäfor (/ar szz

z>r^/z(??z ZV« Za«a?&/zr*r» a»z zfa^rc/z
(Zzjjt »zözz z'/zzzz'/z ^rz/zä^z^-^ iu«/!r?ïfr/rms

wrjc/zzz^Vz', z/«Z f/zzzi? z-zzzz" ,g"räy.rzTi? Zm/zzzz^ zzzz Vf«
ZuZ«h?«a/r<?7'z'ZK.

Über die Einzelheiten der Ausführung, wie Bezug der
Billette usw., wird überhaupt erst zu reden sein, wenn die
Kunstgesellschaft uns entgegenkommt.

Um den Boden für weitere Verhandlungen zu ebnen,
fragte der Vorstand des städtischen Lehrervereins bei der
Kunstgesellschaft an, ob diese eventuell geneigt wäre, gegen
Zahlung einer jährlichen, noch festzusetzenden Pauschal-
summe die gewünschten Besuchserleichterungen zu gewähren.
Am 2. April traf leider eine z^r/zzvzzfzzZf Antwort ein. Wir
werden aber die Sache nicht ruhen lassen und hoffen, mit
Hilfe der gesamten Lehrerschaft des Kantons schliesslich
doch unser Ziel zu erreichen. -z*.

Zur Ausbildung der Zürcher. Sekundarlehrer
an der Universität Zürich.

Von A £/«£«•, Zürich.

(Scbluss.)

II.
Nun zur Kritik des bestehenden Reglementes, und zwar

nach der sprachlich-historischen Richtung, wie ich es 1907
bis 1909 genossen habe. Selbstverständlich spreche ich nur
vom Standpunkt des Zweiersystems aus.

Die sprachlich-historische Richtung umfasst ausser den
beruflichen Disziplinen Deutsch, Französisch, Italienisch resp.
Englisch, sowie Geschichte, früher noch Geographie. Zur
Orientierung sei gleich bemerkt, dass ich mich — wie auch
meine Studiengenossen — während der gesamten Studien-
zeit ausschliesslich mit den Fremdsprachen beschäftigen
konnte. Für die andern Disziplinen blieb nur der Besuch
der Kollegien und die Examenvorbereitung. Woran lag's?
Nicht an ungenügender Vorbildung; denn die sprachliche
Ausbildung im Seminar Küsnacht während der letzten zehn

Jahre darf ruhig eine musterhafte genannt werden. Auch
in der zweiten Fremdsprache brachten viele von uns
schöne Vorkenntnisse mit. Die Anforderungen an der Prü-
fung sind aber so, dass sich keiner genug tun kann. Die
Elemente der lateinischen Sprache werden nicht verlangt,
aber stillschweigend vorausgesetzt (für französische und
italienische Formenlehre). Die Lektüre von über 100 fran-
zösischen und etwa 30 italienischen resp. englischen Au-
toren ist obligatorisch. Ein Aufenthalt im Gebiet der zweiten

Fremdsprache ist eine Notwendigkeit. Die Professoren lesen
ihre Literaturgeschichte meist in einem Turnus von sechs
Semestern und prüfen vielfach darüber, ohne Rücksicht
darauf zu nehmen, dass die Kandidaten nur vier, vielleicht
fünf Semester gehört haben.

Dies alles wird in Kauf genommen, weil man das Ge-
fühl hat, etwas zu lernen, den Horizont zu weiten, das

sprachliche Können zu vertiefen, wenn auch — die wissen-
schaftliche Schulung, die eigentlichen Seminarien uns ver-
schlössen sind. Uns Lehramtskandidaten von 22 — 24 Jahren
speist man mit Lektüre-Kollegien und — ab. Wenn

jedoch Hochschulstudenten Aufsätze machen, werden sie
weder von den übrigen Studierenden, noch von den Pro-
fessoren ernst genommen. Darum sollte diese mittelschul-
hafte, demütigende Bestimmung endlich weggelassen werden.
Man schaffe dafür je ein Kolleg für französische, italienische
und englische Stilistik, mache dort Übungen entsprechend
den journalistischen Übungen an der staatswissenschaftlichen
Fakultät. Das nützte erheblich mehr als Aufsätze, die man
am Ende machen — lassen kann, und die sowohl die
Selbstachtung der Lehramtskandidaten auf die Probe stellen,
als sie ihn vor den Kommilitonen lächerlich machen.

Und nun die Ausbildung in deutscher Sprache und
Literatur. Man darf ruhig behaupten, dass die Lehramts-
kandidaten hierin wenig profitieren, weil es an der Ver-
tiefung fehlt. Die «historische Grammatik» ist den meisten
ein Greuel und Examengespenst, weil eben die Grundlagen
— Alt- und Mittelhochdeutsch •— fehlen. Auch hier wären
Übungen besser als Kollegien. Literaturgeschichte ist eben-
falls ein schönes Fach; aber wenn die Zeit zur Lektüre
mangelt, ist sie nicht nur wertlos, sondern schädlich, indem
sie Auswendiglerner erzieht, statt die kritische Schulung zu
fördern. — Der Lehramtskandidat besucht sodann stilistische
und deutsch-pädagogische Übungen. Aber ist es nicht lustig,
zu vernehmen, dass man einen Gelehrten und Dichter wie
Adolf Frey zwingt, den zukünftigen Sekundarlehrern zu zeigen,
wie man deutsche Aufsätze anfertigt?! Zudem in den Tagen
des freien Schulaufsatzes, der nicht mehr aus den dürren
Rippen des Schemas, sondern aus dem Fleisch des person-
liehen Erlebens geboren wird. Der deutsche Aufsatz und
die deutsch-pädagogischen Übungen (Behandlung von Ge-
dichten) gehören ins Gebiet des Methodikers, nicht des
Literarhistorikers.

Drei Sprachen in ihrem historischen Werden zu er-
fassen, drei Literaturen kennen und lieben zu lernen, in
jeder den Geist hervorragender Menschen zu erfassen, den
Pulsschlag schöpferischer Jahrhunderte herauszuspüren, zwei
fremde Idiome in Wort und Schrift zu beherrschen — ich
frage —, ist das nicht ein herrliches Ziel, weit genug ge-
steckt, um einen Studenten vier Semester völlig in Anspruch
zu nehmen

Es scheint nicht; denn das Reglement verlangt noch
je zwei Semester Welt- und Schweizergeschichte. Warum
Damit er das auch noch gehabt habe Oder glaubt man
etwa, auf diese Weise historisches Verständnis zu erwecken
Hier müssen wir kategorisch fordern: Weg damit. — Es
ist direkt unverantwortlich, die Lehramtskandidaten mit diesem
Gedächtniskram zu beladen, • der einen so wichtigen Teil
der karg bemessenen Studienzeit in Anspruch nimmt und
für die Praxis sozusagen wertlos ist. Oder, man stelle die
Wahl frei zwischen Geschichte und zweiter Fremdsprache,
und stelle dann in jener Disziplin die entsprechenden An-
forderungen ; denn die heutige Behandlung der Geschichte
ist eine Halbheit und daher verwerflich.

Genau dasselbe ist von der zu sagen. Die
Zeit, die man ihr einräumt, genügt, um Berge, Flüsse und
Grenzen zu nennen und Photochrome anzuschauen ; aber
nicht, um wissenschaftlich denken zu lernen. Das Seminar
hat uns seinerzeit das Doppelte von dem geboten, was uns
die Universität geben kann. Also, fort mit blosser Repe-
tition alten, längst bekannten Stoffes. Dafür Zeit und Raum
für die Hauptsache: sprachliche Tüchtigkeit. — Die Geo-
graphie ist unlängst an die zweite Abteilung abgeschoben
worden, um auch dort ein Jammerdasein zu fristen. Wir
verlangen heute für den Chemiker Laboratorien, für den
Mediziner Kliniken, für den Philologen seminarische Übungen,
ja, selbst unsere Sekundarschüler sollen arbeiten, statt aus-
wendig lernen; nur die zukünftigen Sekundarlehrer sollen 15
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lange Schuljahre hindurch memorierend um die konzen-
trischen Kreise rotieren

Im Laufe von vier Semestern mutet man dem Kandi-
daten zwei Examen zu, weil für ein einziges zu viel Ge-
lächtniswissen zusammenkäme. So gehen zwei Semester

— die Hälfte der vorgesehenen Studienzeit — mit Examen-
büffelei verloren, während sie für Anregungen, Übungen,
Arbeiten im Lieblings fach, Aufenthalte im fremden Sprach-
gebiet nutzbringender angewendet werden könnten.

Zu den «wissenschaftlichen» Disziplinen treten nun noch
die beruflichen, die für beide Abteilungen obligatorisch sind:
Psychologie, allgemeine Pädagogik, Schulhygiene, Methodik
und praktische Lehrübungen. Es ist zu bedauern, dass der
Lehramtskandidat diese, seine eigentlichen Hauptfächer als

Nebensache behandelt und behandeln muss; aber es ist im
Hinblick auf oben gesagtes selbstverständlich. Der Lehr-
amtskandidat verlässt die Hochschule mit dem Bewusstsein,
auf diesen Gebieten theoretisch ordentliches gelernt
zu haben. Und das ist — hierin stimme ich mit Herrn
Karl Huber völlig überein — einer der schwersten Vor-
würfe, die dem bestehenden Reglement gemacht werden
können.

in.
Darum begnügt er sich auch nicht mit dessen Kritik

sondern entwirft gleich ein neues Studienprogramm. Man
ist es seiner ernsthaften Arbeit schuldig, dazu Stellung zu
nehmen, auch wenn man seinen Vorschlag ablehnen muss.
Der Studiengang, den Herr Huber entwirft, ist gut, wenn
er derjenige des zukünftigen akademisch gebildeten Volks-
schullehrers überhaupt ist, der an der Mittelschule zusammen
mit den übrigen akademischen Ständen die allgemeine Bildung
geholt hat; er ist ungenügend als Reglement für Sekundarlehrer.
Es wäre ein Leichtes, nachzuweisen, dass der Primarlehrer alle

jene Disziplinen, die Herr Huber aufzählt, in weit höherem
Masse beherrschen sollte, als der Sekundarlehrer. Was
diesem not tut, ist Fachbildung, sachliches Wissen und
Können auf einzelnen Gebieten, und zwar tiefer gehend,
als die Mittelschulbildung. Und da ist das gegenwärtige
Reglement auf dem richtigen Weg. Doch müssen wir fol-
gendes aufs bestimmteste verlangen.

1. Beschränkung
auf die Sprachen, resp. freie Wahl zwischen der zweiten
Fremdsprache und Geschichte; Aufhebung des Teilexamens.

2. /Trr att? AzV/z-

Beschränkung auf drei frei zu wählende Disziplinen,
worunter eine Mathematik.

3. /w- : Vertiefung von Fach- und
Berufsbildung ; Anerkennung abgelegter Fachprüfungen als
Teilexamen bei eventuellen spätem Diplomprüfungen.

Zu letzterem Punkt noch eine Erklärung. Nur wenn
unsere Prüfungen eine Art Propädeutikum für Staatsexamen
sind, werden sie — was heute leider vielfach nicht der
Fall ist — von den Professoren ernst genommen. Heute
besteht z. B. folgende Ungerechtigkeit in der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Sektion : Lehramtskandidat und Dok-
torand besuchen dieselben Kollegien, dieselben Übungen,
bestehen dieselben Examen. Dem letztern werden diese
als Teil einer spätem Diplomprüfung angerechnet, dem
erstem jedoch nicht. Warum dieses doppelte Recht?

In der sprachlich-historischen Richtung müssen sich die
Lehramtskandidaten den Zutritt zu den eigentlichen Semi-
narien erkämpfen, dafür dann aber auch weit grössere
Leistungen als bis anhin auf sich nehmen.

Ich komme zum Schlüsse meiner Ausführungen. Ohne
die «ideale Forderung» aufzustellen, die wir alle kennen,
wollen wir festhalten am Prinzip der doppelten Richtung,
basierend auf dem schultechnischen Grundsatze der Fächer-

trennung; wir verlangen Vertiefung des Fachstudiums an
Stelle der heutigen mittelschulhaften Breite, und wir fordern
die Anerkennung unserer Prüfungen als akademischer Pro-
pädeutika.

Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein.

3. Vorstandssitzung
Samstag, den 7. März 1914, abends 5I/4 Uhr m Zürich.

Alle Vorstandsmitglieder.
PW-rz'te : Präsident Hardmeier.

Aus den Verhandlungen:
1. Das /£/&<?// der zweiten Vorstandssitzung vom

7. Februar a. c. wird verlesen und genehmigt.
2. Die Anregung, über die bei den

der kantonalen und städtischen Mittelschulen gesammelten
Erfahrungen und Beobachtungen betreffend die Leistungen
der Sekundärschule zuhanden der Lehrerschaft im «Pädag.
Beobachter» zu berichten, fand bei der Lehrerschaft der
genannten Lehranstalten freundliche Aufnahme.

3. Wir verdanken der Sfeate&z.f.îz' aufs beste ihre Be-

reitwilligkeit, mit der sie den Kantonalvorstand bei der
Sanierung der zerrütteten ökonomischen Verhältnisse eines
Kollegen unterstützt.

4. Die .ZaWc/z für arme durch-
reisende Kollegen sah sich genötigt, einen Schwindler der
Polizei zu überweisen. Um Missbrauch nach Möglichkeit
zu verhüten, sind die andern Unterstützungsstellen künftig
von jedem Unterstützungsfalle sofort zu benachrichtigen.
Ein unterstützter Kollege sendet aus dem Auslande herz-
liehen Dank. Ein 65-jähriger Sprachlehrer, der von schwerem
Schicksal verfolgt, mittellos aus seinem überseeischen Wir-
kungskreise heimgekehrt ist, erhält auf den schweren Gang
jns heimatliche Armenhaus eine bescheidene Wegzehrung.

5. Laut verschiedenen Mitteilungen hat ein Agent der
Unfallversicherungsgesellschaft Winterthur eine grössere Zahl
von Kollegen zu Einzel Versicherungen ihrer be-
stimmen können. Da eine Kollektivversicherung für den
Einzelnen erheblich billiger wäre, wäre es sehr zu begrüssen,
wenn der Vorstand des S. L.-V., gestützt auf die Kreuz-
linger Beschlüsse, bald vorgehen würde. Inzwischen möchten
wir die Mitglieder ermuntern, mit Versicherungsabschlüssen
noch etwas zuzuwarten und sich durch tendenziöse Dar-
Stellungen von Agenten nicht bange machen zu lassen.

6. Seit dem 7. Februar gingen von
fünf Primarschulpflegen und einer Sekundarschulpflege Ge-
suche um Nominationen für ihre zu besetzenden Lehrstellen
ein. Jeder Primarschulgemeinde konnten drei bis vier
Namen genannt werden ; für die fragliche Sekundärschule
fehlte es an passenden Kandidaten.

Einige Gesuche um Belassung auf der Vermittlungsliste
von solchen Lehrern, denen eine angebotene Stelle nicht
passte oder die keinen Besuch erhielten, werden bewilligt.
Ein Lehrer wird neu in die Liste aufgenommen.

7. Die /ra /prj, die samt den Belegen bei
den Vorstandsmitgliedern zirkuliert hat und von ihnen ge-
prüft worden ist, wird dem Zentralquästor ohne Ausstel-
lungen und mit bestem Dank abgenommen und geht an
die Revisoren.

8. Betreffend Nr. 3 des «Pâ'afo^. » werden
die nötigen Anordnungen getroffen.

9. In bezug auf den z&t in
ihrer Schulgemeinde kommt unser juristischer Berater, ge-
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stützt auf Art. 55 der Staatsverfassung und die Art. 166
und 178 der Gemeindeordnung der Stadt Zürich, zu fol-
genden Schlüssen: Die Gemeinden sind gesetzlich berechtigt,
ihre Beamten und Angestellten zu verpflichten, im Ge-
meindebanne zu rvohnen. Der Stadtrat von Zürich kann
Ausnahmen von dieser Verpflichtung gewähren; er kann
diese Ausnahmen aber auch beliebig einschränken, insofern
er sich dabei an objektive Normen hält. In Zürich ist in
der Domizilfrage auf Grund des Zuteilungsgesetzes der
Stadtrat zuständig, in den Landgemeinden sind es die
Schulbehörden.

10. Das Gesuch eines Lehrers, t&r .SAz«/ wz&v&te dfe
z'Äwz zvigv» fkrt/z/

wurde sowohl
vom Erziehungs- als vom Regierungsrate mit dem Hinweis
auf den klaren Wortlaut der in dieser Frage massgebenden
Gesetzesbestimmung (§12 des Gesetzes betr. die Leistungen
des Staates für das Volksschulwesen und die Besoldungen
der Lehrer vom Jahre 1912) abgewiesen. Unser Rechts-
beistand hält die Entscheide für unanfechtbar.

11. Auf Wunsch des Lehrerkonventes einer grösseren
Gemeinde holt der Vorstand über folgende Fragen ein

ein: Tritt mit der Annahme einer neuen
Schulordnung, welche die Besoldung eines Teiles der be-
troffenen Lehrerschaft vermindert, ein neuer Anstellungs-
vertrag in Kraft, der die Verpflichtungen des bisherigen
Anstellungsvertrages nicht zu berücksichtigen hat?

12. Ein Mitglied erhält auf sein Gesuch gemäss dem
Antrag des Sektionspräsidenten ein ZWA/zf« von 500 Fr.

13. Aus verschiedenen Gründen muss die
Z?zZ^z>rte«z'*r.s'tf;zz«z/zz/z£' />>-<? /<?/-/ bis in den Mai oder
Juni verschoben werden. Vielleicht lässt sich mit derselben
die GVzzztzzA'zt'.sizwzw/zzz/^' verbinden, die laut Statuten je
am Ende einer Amtsdauer stattzufinden hat.

14. Ein Sekundarlehrer, den seine Schulpflege nach
vieljähriger Amtstätigkeit wegen ungenügender Leistungen
zur ZVz/zz.s.yz'oÄ zwingen will, sucht den Rat und die Hülfe
des Kantonalvorstandes.

15. Da verschiedene wichtige Traktanden wegen vor-
gerückter Zeit nicht mehr behandelt werden können, wird
auf den 4. April eine Abendsitzung und auf die Ferien
eine Tagessitzung angesetzt.

Schluss der Sitzung 8 Uhr 20 Min. WL

* **

4. Vorstandssitzung
Samstag, den 4. April 1914, abends 5V4 Uhr, in Zürich.

£zz/jr/z«/z/zjg"f «izfAre«*/: Zentralquästor Huber.
Fizrjz'fe; Präsident Hardmeier.

Aus den Verhandlungen:
1. Das der dritten Vorstandssitzung vom

7. März a. c. wird verlesen und genehmigt.
2. Auf Einladung des Regierungsrates wird als Ver-

treter des Z. K. L.-V. bei den j£z>zwz'z7zzzzz^'j'/z'z>r/z'z:/z^z'zVf«
<7<?r zzzvzz'» £/»ztzzr.fzA7/.^fczzz/z\y der Präsident abgeordnet.

3. Es wurden drei nichtzürcherischer Lehrer-
Vereinigungen beantwortet. In einem Falle handelte es sich
um das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen
Lehrkräften, in andern um einen neuen Anstellungsvertrag
eines grossen städtischen Lehrkörpers.

4. Die AZz'//z'?zz'e/'«zz/Z/zzw^ entfaltete wieder eine leb-
hafte Tätigkeit. Gemeindeschulpflegen wurden mit Nomi-
nationen versehen, neue Kollegen in die Liste aufgenommen.
Mehrere Kandidaten haben eine Berufung erhalten und
werden auf ihren Wunsch vom Verzeichnis gestrichen.
Ein Kollege hat es verstanden, sich das Zutrauen seiner
Gemeinde in solchem Masse zu erwerben, dass dieselbe
seinen Entschluss, wegzuziehen, unter für ihre Verhältnisse
bedeutenden finanziellen Opfern rückgängig zu machen
suchte. Der Lehrer konnte sich denn auch all den Be-
weisen von Anhänglichkeit und Schulfreundlichkeit gegeD-
über nicht verschliessen und blieb. Der Vorgang ehrt die
Gemeinde und den Lehrer in gleichem Masse.

5. Für die Herausgabe von Nr. 4 des «Pädag. Be-
obachters» werden die nötigen Beschlüsse gefasst.

6. Ein letzten Herbst wegen übermässigem Alkohol-
genuss seines Amtes entsetztes Vereinsmitglied ersucht den
Kantonalvorstand um seine Fürsprache beim Erziehungsrate,
damit dieser ihm auf 1. Mai wieder eine Lehrstelle zuteile.
Der Vorstand erklärt sich hiezu bereit gegen das schrift-
liehe Versprechen völliger Enthaltsamkeit, sowie gestützt
auf gute Zeugnisse der Vorgesetzten über Führung und
Lehrtätigkeit im vergangenen Winter und auf einen Präze-
denzfall.

7. Laut eingelaufenen Zuschriften « planget» man da
und dort auf die Festsetzung der Wobnungsentschädigungen,
die zufolge von Gesuchen vom Erziehungsrate in Wieder-
erwägung gezogen werden sollen. Da diese nun nicht im
Zeichen des Defizites vor sich gehen müssen, ist zu hoffen,
dass sich Herz und Hand etwas leichter öffnen werden.

8. Der Vorstand gibt einem alten Kollegen, der in
wenigen Jahren vom Lehramte zurücktreten will, auf seine
Anfrage den Rat, betreffend eine Einzelver-
Sicherung abzuschliessen, da wohl noch einige Jahre ver-
gehen dürften, bis auf schweizerischem Boden, auf dem ja
die Frage gelöst werden soll, eine Kollektivversicherung
zustande kommen werde.

9. Für die im Juni wird «Die
Errichtung einer Zentralbibliothek» als Vortragsthema in
Aussicht genommen und nach einem geeigneten Referenten
Umschau gehalten.

Eine Reihe von Traktanden muss auf die Feriensitzung
verschoben werden; einige Geschäfte sind konfidentieller Art.

Schluss der Sitzung 81/4 Uhr. HL

An die Mitglieder des Z. K. L.-V.

Zur gefl. Notiznahme.

1. des /V&z&k/sk des Z. K. L.-V.
«CLs#r 158.»

2. an das des Z. K. L.-V. in
Räterschen können kostenlos auf das Postschek-Conto VIII b

309 gemacht werden.

3. Gesuche um und Material aus
der sind an Sekundarlehrer iL fLziJ-
w<z«;z, Friedensstrasse 23, in Winterthur zu richten.

4. Arme um £7«Ar.si£/.s«zz£" nachsuchende
sind an den Vizepräsidenten

Fliederstrasse /21, in Zürich 6 zu richten.

Redaktion: E. HARDMEIER, Sekundarlehrer, Uster; H. HONEGGER, Lehrer, Zürich 6 ; R. HUBER, Hausvater im Pestalozzihaus Räterschen;
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